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Sitzungsvorlage für die Gemeinde Winnigstedt 
 
 
Beratungsfolge Öffentlichkeitsstatus Aufgabe 

Verwaltungsausschuss nicht öffentlich Vorberatung 

Rat der Gemeinde Winnigstedt öffentlich Entscheidung 

 
 
 

Betreff: Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses („Schützenhaus“)  
Vergabe von Ingenieurleistungen  
 

 
 
Beschlussempfehlung: 

Die im Zuge der weiteren Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses noch erforderlichen 
Ingenieurleistungen – Leistungsphasen ________________nach HOAI – werden an die 
________________________________________ zu einem Preis von brutto 
_______________ € vergeben. 
 
Vergeben wird auch das Aufmaß und die Digitalisierung des Gebäudes einschl. Haupt- 
und Tragkonstruktion zum Preis von vorläufig brutto ____________ - auf Nachweis. 
 
 

Begründung: 

1.  Im Rahmen der Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses stehen noch verschiedene Arbei-
ten aus, die sich in zwei Gruppen einordnen lassen: Maßnahmen a) zur Herstellung der Barrie-
refreiheit und b) weitere Maßnahmen. 
 

a) Zur Herstellung der Barrierefreiheit ist die Errichtung einer Rampe vor dem Eingang er-
forderlich, um einen Zugang für Rollstuhlfahrer etc. zu ermöglichen. Und es ist ein barri-
erefreies WC (im dann wegfallenden, bisherigen Außen-WC) herzustellen, das auch von 
Rollstuhlfahrern und ähnlich beeinträchtigten Menschen genutzt werden kann. Die Kos-
ten wurden zuletzt im Juni 2022 auf rd. 28.000 € geschätzt. Diese Maßnahmen unterlie-
gen der Förderung durch das Land (16.459 €) und den Landkreis (11.228 €). Die ent-
sprechenden Förderzusagen (Bescheide) liegen, wie zurückliegend bereits berichtet, 
vor. Die Landesförderung sieht einen Maßnahmezeitraum bis zum 31.12.2023 vor, der 
voraussichtlich verlängert werden kann. 
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b) Als weitere Maßnahmen stehen noch die Erneuerung der bestehenden inneren WC-An-
lagen, die Sanierung der verwitterten und schadhaften Fachwerk-Westfassade sowie die 
Instandsetzung und Verbesserung der Außenanlagen entlang Nord- und Westfassade 
an. Hier dürften die Kosten rd. 70-80.000 € betragen (letzte Schätzung März 2023) 
Hierfür kann u.U. erneut eine Förderung aus ZILE-Mitteln über das Amt für Regionale 
Landesentwicklung (ArL) beantragt werden. Aktuell ist die Sanierung des DGH aber 
noch Gegenstand eines Förderungsvertrages mit dem Zukunftsfonds Asse; der Maß-
nahme plan wurde zuletzt bis auf den 31.12.2023 verlängert. Eine weitere Verlängerung 
erscheint möglich. 

 
2.   Die Samtgemeindeverwaltung hat im Bauamt nicht genügend personelle Ressourcen, das 
Projekt planerisch vorzubereiten und das Projekt in der Durchführung zu begleiten. Die Beauf-
tragung eines externen Büros erscheint daher notwendig. 
 
Es wurden mehrere Büros um ein Angebot angefragt; einzig das Büro Varnhorn + Stindt aus 
Braunschweig hat freie Ressourcen bzw. war bereit, ein Angebot abzugeben. 
 
Für die Leistungsphasen 1 bis 3 und 5 bis 8 nach HOAI, also alle Leistungen bis auf Genehmi-
gungsplanung (Lph 4) und Objektbetreuung/-Dokumentation (Lph 9) fordert das Büro ein Hono-
rar von brutto 26.837,23 € 
 
Das Angebot erscheint nach Prüfung durch das Bauamt der Samtgemeinde grds. angemessen. 
Es soll jedoch noch versucht werden, weitere Büros zu einer Angebotsabgabe zu bringen und 
nach Möglichkeit auf ein günstigeres Angebot hinzuwirken. Nach meiner Überzeugung ist der 
Ansatz eines Umbauzuschlages bei dem geringen Maß an Grundriss und Nutzungsänderungen 
im Bestandsgebäude nicht einwandfrei gerechtfertigt. 
Die ergänzenden Anfragen laufen derzeit noch, so dass um Verständnis gebeten wird, dass 
ggf. noch Unterlagen bis zu Sitzung nachgereicht werden können und müssen. 
 
Das ergänzend angebotene Aufmaß und die digitale Erfassung der Gebäudedaten erscheint im 
Hinblick auf den künftigen Umgang mit dem Gebäude sinnvoll; brauchbare zeichnerische Unter-
lagen zu Konstruktion und Statik existieren anscheinend nicht. 
 
Auch hier belieb evt. Vergleichsangebote abzuwarten. 
 
3.   Es ist möglich, dass die Vergabe der Ingenieurleistungen dann nicht im Ganzen, sondern 
schrittweise vollzogen wird. Das hängt von der Frage ab, ob die Kosten für die Ingenieurleistun-
gen in eine Förderung mit einbezogen werden können. In diesem Fall dürften vor einer Ent-
scheidung über eine Förderung einstweilen nur die Leistungsphasen 1 bis 3 vergeben werden, 
um keinen förderschädlichen vorzeitigen Maßnahmebeginn zu verwirklichen. 
 
 
 
 
Michael Waßmann 
(Bürgermeister) 
 
 
Anlage 
- Angebot vom 17.5.2023 
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Varnhorn + Stindt Architekten GbR • Steinweg 37 • 38100 Braunschweig 

 

Samtgemeinde Elm-Asse 
Fachbereich IV, Bauverwaltung 
Frau Wenke Tiemann 
Markt 3 
38170 Schöppenstedt 

 
 
 Per FAX:  0531 / 6180057 

 

 
Ihr Zeichen / Ihre Nachricht vom: Unser Zeichen / Unsere Nachricht vom: Datum: 
19.07.2007 23237-HV 17.05.2023 

 
Angebot: Architektenleistung barrierefreier Umbau Schützenhaus Winningstedt 

Bauvorhaben: 23237 Barrierefreier Umbau Schützenhaus Winningstedt 

Bauherr: Samtgemeinde Elm-Asse, Fachbereich IV, Bauverwaltung, Markt 3, 38170 
Schöppenstedt 

 
 
Sehr geehrte Frau Tiemann,  
 
sehr gern bieten wir Ihnen zu o.g. Bauvorhaben unsere Architektenleistung wie folgt an: 

 
Abrechnung nach HOAI in der aktuell gültigen Fassung (2021). 
 
Honorarzone III / Mittelsatz 
Umbauzuschlag: 30 % 
Nebenkosten: 5 % 

 
  mit den Grundleistungen der Leistungsphasen 1-9 bei Gebäuden. 
 
Bei vorerst angenommenen anrechenbaren Nettobaukosten i.H. von ca. 100.000,00 € für die Sanierung setzt 
sich das Honorar bei o.g. Honorarsatz gemäß HOAI für die Grundleistungen der Leistungsphasen 1-3 und 5-8 
folgendermaßen dar (s. auch als Honorarrechner: www.hoai.de): 
 

Leistungsphase 1 (2%): Grundlagenermittlung          337.18 € 
Leistungsphase 2 (7%): Vorplanung        1.180,13 € 
Leistungsphase 3 (15%): Entwurfsplanung       2.528,85 € 
(Leistungsphase 4 (3%): Genehmigungsplanung         505,77 €) 
Leistungsphase 5 (25%): Ausführungsplanung                  4.214,75 € 
Leistungsphase 6 (10%): Vorbereitung der Vergabe      1.685,90 € 
Leistungsphase 7 (4%): Mitwirkung bei der Vergabe         674,36 € 
Leistungsphase 8 (32%): Bauüberwachung       5.394,88 € 
(Leistungsphase 9 (2%): Objektbetreuung          337,18 €) 
 
 

Nettosumme für 100% erbrachte Leistung für LPh 1-3, 4-8              16.016,05 € 
Umbauzuschlag 30% :                     4.956,55 € 
Zwischensumme                    21.478,38 € 
Nebenkosten 5% :                   1.073,892 € 
 
 

Netto Honorar:                    22.552,29 € 
19% MwSt.:                      4.284,94 € 
 
Brutto Honorar LPh 1-3,  5-8:                 26.837,23 € 
 

 
 

 



 

2/2 

 
 
 
 
 
 

Darüberhinausgehende bzw. Besondere Leistungen bieten wir Ihnen wie folgt stundenweise an: 
 
Je 1,0 Stunde Auftragnehmer:  100,00 €, zzgl. 19% MwSt., zzgl. 5% Nebenkosten  
Je 1,0 Stunde Mitarbeiter:   80,00 €, zzgl. 19% MwSt., zzgl. 5% Nebenkosten 
 

Das gewünschte Aufmaß und die Digitalisierung einschl. Überprüfung und Einpflegen der Haupt- und 
Tragkonstruktionen, bieten wir Ihnen nach geschätztem Aufwand an. Die Abrechnung erfolgt zum 
Stundennachweis. 
 
 ca. 30 Std. x 80,00 €/Std. (Mitarbeiter Architekt)       2.400,00 € 
  
  Nebenkosten 5%:             120,00 € 
 Zwischensumme           2.520,00 € 
          19% MwSt.:              476,80 € 
 
Brutto Honorar Aufmaß          2.998,80 € 
 

 
 

 
 
Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot zusagt und würden uns über eine Auftragserteilung sehr freuen. 
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hauke Varnhorn       
Dipl.-Ing. Architekt 


